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���J 5����������@�������
 ������������5���������	������ ���������������� ���� �4��I@��6��E�������1����5��� ���	����8� ������5����4�����
������4��5������� 5����� ��>��=���� ����������4�� ��������� I�����������	����?@�� �@����5��=�8���1 ��������������4�����@�� ��>�������8��������
 ���������@�	���� �������D �5��=�8������4���� ������������4@����!3�



�����������	���
��	�������������������������������������������������
���������� ��!�� ��"�� #������ ��� ��������$�#�� ����������%��������#����	������&������	������'(�����������#�����������#)��	��*����"��������$� #������������ #�������%��������������������������������
������� ����� ��#������+�������� ����� #������������������� #���, ����'��(������ %��� ��- ��� ����. ��	����*/���� ������#�������������������#�������
#���	��� %������������, ��./������������� ������(����	������	���� �#��(�)���� ��� ��-����� #�����������#�� #��� #�� ������������������������/--����,/������%���)� ������� ��%��-����������)����� #�������������0 ��'��(����������/�������&��%���	���*/���(�-��� ��� #���	��( ���1� ���� ���������	�� �$�%�������	� #�������������������������
��������������
#�(#��������+ #�����)�����,��2���
�����3�����#����%�������.��/�������(����%������	����45675869569:8;<5=>?@A�,��B������ �������	�� -�
��������� ������/�%���
�������� ���������--������������ -��/����������������(������ �������,�������(������ ������*���(�%��*/-�C�� �������D���� #�����������������������
�����E� ���/��"�� #���F #������� ����� ��
���������������F #������G�*��������,�������(������ ������ ��	� #����C�� ���������������0 �-����������� �)��������������� ��������� ���� ��� ��-�&�#�� �����-�&�� ����*��)��������
 ��������!-��� ������.�����%� ������1���- ��C/�%�� �������%��������0��������	����.��� ������	���� ������&�� ������������ ����-�F��������/������-������������ �����	������#��(�)�� #��� �������� -������� #������%�� ��$�%�����	������ -��/�����������	������C�� ��������������������������������������'������#)������, ��*��)���� #���0�#�� ���������B������ ������%/����*/���/������./-�����(������ ���������%������ ���
� #�������� �� ��� ����1����������������� ����� #���F #�������0�� ���� ���
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� #�����������������#�� #��%��������������������(�����#����(��%����
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1. EINLEITUNG 
 
1.1 Planungsanlass, Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
 
Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Baurecht auf 
bisher gärtnerisch genutzten Flächen. Das Gebiet liegt in der Siedlung Lindenweiler, es 
umfasst die Herbert-Landwehr-Straße, eine Grabelandfläche  und einen Teil der 
Kleingartenanlage „Harsdorf“ e.V., Plan II. Durch die geplante Bebauung soll der Bestand 
der Siedlung ergänzt werden. 
Das Plangebiet ist ca. 1,2 ha groß und besteht aus dem Flurstück 6141 (Flur 234).  
Durch den Bebauungsplan soll Baurecht auf den bisher gärtnerisch genutzten Flächen 
hergestellt werden.  
Der Bebauungsplan sieht ein allgemeines Wohngebiet vor. Diese Gebietsfestsetzung 
entspricht der im Bestand der Umgebung überwiegend vorhandenen Wohnnutzung.  
Da es sich um stadteigenen Flächen handelt, dient die Erschließung der Bereitstellung 
preisgünstiger Bauparzellen. 
 
 
1.2 Umweltschutzziele einschlägiger Fachgesetze und Fachplanungen sowie deren 
  Bedeutung für das Plangebiet 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden Veränderungen der Nutzung und Gestalt 
von Flächen mit Auswirkungen auf die Umweltbelange und die verschiedenen Schutzgüter 
vorbereitet. Entsprechende Fachgesetze und Fachplanungen sind zu beachten. Für das 
Plangebiet ist die Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 21 des 
Bundesnaturschutzgesetzes beachtlich. Als Grundlage erfolgte eine flächendeckende 
Biotoptypenkartierung für den Geltungsbereich sowie eine Bewertung und Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung nach dem „Magdeburger Modell der Eingriffsregelung“.  
Die für das Plangebiet vorliegenden Fachplanungen Landschaftsplan und 
Landschaftsrahmenplan wurden hinsichtlich zu berücksichtigender Vorgaben ausgewertet. 
Als Entwicklungsziele des Landschaftsrahmenplanes sind u.a. zu nennen:  
- Beachtung der Erfordernisse des Arten- und Biotopschutzes, 
- Erhalt, Pflege und Entwicklung des Gehölzbestandes, 
- Ökologische Entwicklung der Durchgrünung. 
Der Landschaftsplan der Landeshauptstadt Magdeburg nennt u.a. folgende Entwicklungsziele: 
- Erhalt, Pflege und Entwicklung des Gehölzbestandes, 
- Schutz und Pflege unversiegelter Böden, 
- Erhalt klimatisch wirksamer Grünbestände, 
- Angemessene Eingrünung von Neubaugebieten. 

 
2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
 
2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 
2.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Die überwiegende Fläche des Geltungsbereiches wird bislang kleingärtnerisch bzw. an der 
Herbert-Landwehr-Straße als Grabeland von den Anwohnern genutzt. Der Bestand an 
Kleingartenflächen ist ein charakteristisches Element der landschaftsbezogenen Erholung im 
städtischen Raum. Verluste von Gartenflächen sind für die Nutzer oft mit einer hohen 
persönlichen Betroffenheit verbunden.  
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Bewertung: 
Die Auswirkungen der Planaufstellung hinsichtlich der Erholungsfunktion sind damit für die 
unmittelbar betroffenen Menschen hoch. Aufgrund der überproportional guten Versorgung 
mit Kleingartenflächen in Magdeburg ist der Rückbau dieser Gartenflächen insgesamt als 
gering bis mittel zu bewerten.  
 
 
2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  
 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und gegebenenfalls wieder herzustellen.  
 
Potenziell-natürliche Vegetation 
Unter dem Begriff poteztiell natürliche Vegetation ist das theoretisch vorläufige Endstadium 
der Vegetation zu verstehen, die sich entsprechend der abiotischen Faktoren ohne 
menschliche Einflussnahme einstellen würde. Als heutige potenziell natürliche Vegetation 
wird die Pflanzenartenkombination bezeichnet, die sich unter den heutigen anthropogen 
veränderten Standortbedingungen bei Beendigung menschlicher Nutzung einstellen würde. 
Die potenziell natürliche Vegetation der Börde ist ein Traubeneichen-Winterlinden-
Hainbuchen-Mischwald (Galio-Carpinetum). Charakteristisch für diesen Waldtyp sind die 
Traubeneiche (Quercus petrea), die Winterlinde (Tilia cordata), vereinzelte Stieleichen 
(Quercus robur) sowie die Hainbuche (Carpinus betulus). In der Strauchschicht sind u.a. 
Hasel (Corylus avellana), die Felsenkirsche (Prunus mahaleb) sowie Weißdorn (Crataegus 
monogyna), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus spinosa), Roter 
Hartriegel (Cornus sanguinea) oder Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) vertreten.  
Die heutige Vegetation im Planungsraum ist von einer anthropogenen Überformung durch die 
kleingärtnerische Nutzung gekennzeichnet.  
 
Biotoptypen 
Die Bestandsaufnahmen und  Biotopbewertung des Plangebietes erfolgte auf Grundlage der 
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Magdeburg (Bearbeitungsstand 05/1997). 
Kartierarbeiten im Plangebiet erfolgten im Sommer 2007. Weiterhin wurden 
Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2003 und 2006 ausgewertet. Die einzelnen Biotoptypen 
wurden entsprechend des für die Stadtbiotoptypenkartierung modifizierten Kartierschlüssels 
des Landes Sachsen-Anhalt erfasst. 
 
B  Bebauter Bereich 
BGgo  Grünflächen im Siedlungsbereich, Kleingartenanlage, mit überwiegendem Obst- 

und Gemüseanbau 
 
Das Bebauungsplangebiet umfasst den Plan II der Kleingartenanlage „Harsdorf“ e.V. sowie 
weitere direkt verpachtete Kleingartenflächen. Diese Gärten werden als Nutz- und 
Erholungsgärten genutzt, die Gärten stellen sich in der charakteristischen Mischung von 
Nutzgartenflächen mit Obstgehölzen ergänzt durch Ziergehölze und vereinzelte Nadelgehölze 
dar.  
Ökologische Bedeutung: 
Aufgrund der Nutzung ist die ökologische Bedeutung dieser Flächen eingeschränkt. 
Bewertung: mittel 
Magdeburger Modell: Wertfaktor    0,4 (Kleingärten) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
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BGho Grünflächen im Siedlungsbereich, Hausgärten, privates und halböffentliches   

Grün, Gemüse- und Obstgärten (Grabeland) 
 
Westlich an die Kleingartenanlage angrenzend befinden sich ein Streifen, der in 
unterschiedlicher Ausprägung als Grabeland genutzt wird. Die Nutzung erfolgt im 
wesentlichen durch die Anwohner der Herbert-Landwehr-Straße zum Anbau von einjährigen 
Kulturen, teilweise sind auch Beerensträucher und einige Ziergehölze vorhanden. Die 
Nutzung ist insgesamt nicht sehr intensiv. Einige Flächen wurden in diesem Jahr, vermutlich 
aufgrund der anstehenden Nutzungsänderung, nicht mehr als Anbaufläche genutzt, so dass 
Teilflächen brachgefallen wirken.  
Ökologische Bedeutung: 
Aufgrund der Nutzung ist die ökologische Bedeutung dieser Flächen eingeschränkt. 
Bewertung: mittel 
Magdeburger Modell: Wertfaktor    0,3 (Grabeland) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
 
 
BVw  Verkehrsflächen im bebauten Bereich, Weg befestigt 
 
Als versiegelte Verkehrsflächen stellen sich die Herbert-Landwehr-Straße mit den 
abgehenden Zufahrten und der Neustädter Bierweg dar. 
Ökologische Bedeutung: 
Die ökologische Bedeutung dieser Flächen ist gering. 
Bewertung:  
Magdeburger Modell: Wertfaktor   0 (versiegelt) 
   Erhaltungszustand  - 
 
BVu  Verkehrsflächen im bebauten Bereich, Weg unbefestigt 
 
Zwischen Kleingartenanlage und Grabelandfläche verläuft ein kleiner unbefestigter Fußweg 
zwischen Neustädter Bierweg im Norden und Harsdorfer Straße im Süden. 
Ökologische Bedeutung: 
Die ökologische Bedeutung dieser Flächen ist gering. 
Bewertung:  
Magdeburger Modell: Wertfaktor   0,1 (Schotter) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
 
 
F  Vegetationsfreie Fläche 
FA  Antrhopogen vegetationsfreie Flächen 
 
Im Süden des Gebietes an der Harsdorfer Straße befindet sich eine vegetationsfreie 
unbefestigte Fläche, die als Stellplatzfläche genutzt wird.  
Ökologische Bedeutung: 
Die ökologische Bedeutung dieser Flächen ist gering. 
Bewertung:  
Magdeburger Modell: Wertfaktor   0,1 (vgl. Wassergebundene Decke) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
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H  Gehölze 
HHd  Hecke, geschlossen ohne Bäume 
Die Grabelandfläche wird im Süden von einer Hecke aus jungen Weiden begrenzt.  
Ökologische Bedeutung:  
Für Vögel und Kleinsäuger bieten auch kleine Gebüschbereiche Lebensraum als Nahrungs- und 
Bruthabitat, die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist als mittel bis hoch zu bewerten.  
Bewertung:  
Magdeburger Modell: Wertfaktor   0,7 (Feldgehölz, Hecke, stufige Waldränder) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
 
HE  Einzelbaum, Laubbaum 
Auf den privaten Grünflächen am westlichen Rand des Plangebietes sind vereinzelte 
Laubbäume angeordnet. Es handelt sich hierbei um 3 Walnussbäume, 1 Essigbaum und einen 
jungen Ginkgo. 
Ökologische Bedeutung:  
Baumbestand ist grundsätzlich von Bedeutung als Lebensraum sowie als Nahrungs- und 
Bruthabitat, die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist als mittel bis hoch zu bewerten.  
Bewertung:  
Magdeburger Modell:  Der Baumbestand wird als Bestandteil der Grünfläche nicht gesondert 
bewertet. 
 
K  Krautige Vegetation  
KGt  Grünland, Tritt-, Park- und Zierrasen 
Die privaten Grünflächen am westlichen Rand des Plangebietes sind als Rasenflächen 
angelegt und werden von den Anliegern gepflegt.  
Ökologische Bedeutung: 
Die ökologische Bedeutung dieser Flächen ist gering. 
Bewertung:  
Magdeburger Modell: Wertfaktor   0,4 (private Grünflächen) 
   Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
 
 
KSm  Staudenfluren, mesophil  
Im Randbereich des Weidengebüschs befindet sich eine kleine ruderale Staudenflur mit 
Vorkommen von Brennnessel, Goldrute, Beifuss u.a.. 
Ökologische Bedeutung: 
Im Zusammenhang mit den angrenzenden Gehölzbereichen bieten die Flächen Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenarten. 
Bewertung: 
Magdeburger Modell: Wertfaktor  0,7 (Sozialbrache) 

Erhaltungszustand  0,8 (entwicklungsfähig) 
 
 

2.1.3 Schutzgut Luft und Klima 
 
Der Raum Magdeburg ist großräumig der gemäßigten Klimazone zuzuordnen und liegt im 
Bereich zwischen subozeanischem Klima im Westen und subkontinentalen Klima im Osten. Die 
Zugehörigkeit zum Mitteldeutschen Trockengebiet, mit jährlichen mittleren Niederschlagswerten 
um 500 mm kennzeichnet das Klima im Magdeburger Raum, wobei der Juni der 
niederschlagreichste und der Februar der niederschlagärmste Monat ist. Die 
Jahresmitteltemperatur liegt bei 8,5 bis 9°C. Magdeburg liegt in der Westwindzone, 
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entsprechend herrschen Westwinde vor. Aufgrund der lokalklimatischen Wirkungen im 
großstädtischen Raum sind im Stadtgebiet die Temperaturwerte und auch die Niederschlagswerte 
leicht erhöht. 
Für die Stadt Magdeburg ist die Entstehung und die Zufuhr von Kaltluft in das Stadtinnere 
Voraussetzung für Be- und Entlüftung, insbesondere Grünflächen mit altem Baumbestand 
wirken ausgleichend auf Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse. 
Laut Klimaanalyse Magdeburg (1999) sind die Kleingartenbereiche von hoher bis mittlerer 
Bedeutung für die Kaltluftproduktion, es wird empfohlen diese für Frisch- und 
Kaltluftversorgung bedeutenden Bereiche als Ausgleichsraum freizuhalten. 
Gemäß Landschaftsplan liegt das Untersuchungsgebiet im geringfügig überwärmten 
Peripheriebereich mit leicht erhöhten Temperaturen und relativ gutem Luftaustausch. 
Bewertung:  
Grundsätzlich verändert jede zusätzliche Versiegelung und Bebauung und Verlust von 
Vegetationsbestand die kleinklimatische Situation eines Gebietes.  
Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch die Umsetzung der Planung sind nicht zu 
erwarten, da die Durchgrünung eines Wohngebietes mit Einzelhausbebauung sich nicht 
wesentlich von einer typischen Kleingartenanlage unterscheidet.  
 
2.1.4 Schutzgut Landschaft 
 
Landschaft bzw. Landschaftsbild werden geprägt durch im Planungsraum vorhandene Nutzungs- 
und Biotopstrukturen.  
Der Landschaftsrahmenplan belegt Gebiete im Übergang zwischen offener Landschaft und 
Siedlungsbereich sowie Kleingartenanlagen mit einer mittleren Wertigkeit.  
Laut Landschaftsplan gehört der Untersuchungsraum zu den sonstigen innerstädtischen 
Freiräumen und bewertet die Grün- und Freiräume im Siedlungsbereich als Bereiche mit 
hoher Bedeutung. 
Bewertung: 
Grünbestimmte Siedlungsbereiche wirken landschaftsbildprägend, diese Qualität von 
Kleingartenflächen wird vergleichbar auch in Einfamilienhausgebieten erfüllt. Der Verlust 
von Kleingartenflächen für die natur- und  landschaftsbezogene Erholung ist nicht 
ausgleichbar. Aufgrund der geringen Größe des Gebietes sind diese Auswirkungen begrenzt. 
 
2.1.5 Schutzgut Boden 
 
Der vorherrschende Bodentyp im Gebiet der Börde ist die Schwarzerde (Tschernosem), die sich 
auf Löß in unterschiedlichen Mächtigkeiten entwickelt hat. Aufgrund der anthropogenen 
Prägung des Plangebietes durch die langjährige kleingärtnerische Nutzung ist hier von einer 
Bodenvermischung unterschiedlicher Art und Ausprägung auszugehen. Diese Mischböden 
werden als Hortisole bezeichnet.  
Der natürlich vorkommende Boden zeichnet sich durch hohes Sorptionsvermögen, mittlere bis 
sehr hohe Feldkapazität und hohe bis sehr hohe nutzbare Feldkapazität mit hoher 
Verdichtungsneigung aus.  
Die natürlich vorkommenden Böden haben aufgrund ihrer physikalischen und chemischen 
Eigenschaften wichtige Regelungsfunktionen, insbesondere hohes Sorptions- und 
Wasserhaltevermögen.  
Bewertung: 
Die Böden im Planungsraum zeichnen sich durch wichtige Regelungsfunktionen und gute 
Schadstoffakkumulation durch hohe Filterleistung aus. Bodenbelastungen im 
Siedlungsbereich durch Versiegelung, Schadstoffeinträge und strukturelle Überformung sind 
nicht auszuschließen. 
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2.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Im Planungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer.  
Der Grundwasserflurabstand beträgt zwischen 2 und 5 m.  
Die Grundwasserneubildungsrate in den Gartenbereichen liegt im mittleren Bereich bei 30 
mm pro Jahr, wobei im Siedlungsbereich die Grundwasserneubildung durch Versiegelung 
reduziert ist.  
Bewertung: 
Für das Grundwasser ist keine erhebliche Umweltauswirkung durch die Planaufstellung 
festzustellen, die Versiegelung im  Plangebiet wird durch die vorgesehene Bebauung mäßig 
erhöht. Die Festlegung einer Grundflächenzahl von 0,3 schränkt die Flächenversiegelung im 
Gebiet deutlich ein. 
Damit ist das Schutzgut Wasser insgesamt von der Planaufstellung gering betroffen. 
 
2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Im Planungsraum sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. 
Bewertung: 
Das Vorhaben hat keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter. 
 
2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
 
Es sind keine wesentlichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu 
erkennen. Durch die Versiegelung von Boden erfolgen Eingriffe in den Vegetationsbestand 
und es erfolgen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate durch eine mäßige 
Erhöhung der Versiegelung. Die Einfamilienhausbebauung fügt sich in das umgebende 
Ortsbild ein, so dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft gering sind. Diese 
Wechselwirkungen sind aufgrund der geringen Gesamtwirkung ebenfalls als gering 
einzuschätzen. 
 
2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 
2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Die Entwicklung eines reinen Wohngebietes  auf bisher gärtnerisch genutzten Flächen führt 
teilweise zu einer Erhöhung der Versiegelung, insbesondere im Bereich der erforderlichen 
Erschließung der Grundstücke. Durch die Innenentwicklung können Flächen im 
Außenbereich geschont werden. 
 
2.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist keine Änderung des bestehenden Zustandes im 
Planungsraum zu erwarten. 
 
2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 

 
Als allgemeine Anforderungen der umweltbezogenen Zielvorstellungen für das 
Bebauungsplangebiet sind zu nennen: 
- Beachtung des Orts- und Landschaftsbildes 
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- Erhalt der Versickerungsfähigkeit des Bodens 
- Sicherung des Lebensraumes für Flora und Fauna 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung zu beachten. Durch die Realisierung des Bebauungsplanes  
zu erwartende Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind gemäß § 21 BNatSchG zu  
vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu 
unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen.  
 
Folgende Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind zu beachten: 
 
- Gehölze sind während Baumaßnahmen entsprechend DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 

Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und der Richtlinie für die 
Anlage von Straßen - Landschaftspflege (RAS-LP) zu schützen. 

 
- Die Anforderungen der „Satzung zum Schutze des Baumbestandes, der Großsträucher und 

Klettergehölze als geschützter Landschaftsbestandteil in der Stadt Magdeburg“ -  
Baumschutzsatzung - sind zu beachten.  

 
- Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch die Umsetzung des Vorhabens ist 

durch folgende Maßnahmen zu minimieren: getrennte Abtrag und sachgemäße Lagerung 
von Ober- und Unterboden, Wiedereinbau abgetragener Böden, flächensparende 
Ablagerung von Erdmassen und Baustoffen, fachgerechter Umgang mit Bau- und 
Betriebsstoffen, fachgerechte Entsorgung von Bauschutt, Abfällen, Einhaltung der 
Bestimmungen der DIN 18915 (Landschaftsbau, Bodenarbeiten für vegetationstechnische 
Zwecke).  

 
- Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser sind zu mindern durch die Sicherung 

des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen sowie grundwasserschonende Bauweise.  
 
- Eingriffe in das Schutzgut Boden und in den Lebensraum Arten und 

Lebensgemeinschaften sind durch flächensparende Bauweise zu minimieren.  
 
- Die innerörtliche Entwicklung des Gebietes wirkt dem Landschaftsverbrauch entgegen, 

Belastungen der betroffenen Schutzgüter wird damit vorgebeugt.  
 
Der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft gilt als erbracht, wenn keine 
erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt, das 
Landschaftsbild wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Art und Umfang 
der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden aus Art und Umfang der Eingriffe in den 
Bestand abgeleitet.  
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen zu den Auswirkungen der Planung sowie den 
vorgesehenen Schutz, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 
Ausgleichsmaßnahmen für die betroffenen Schutzgüter dargelegt.  
 
2.3.1 Schutzgut Mensch 
 
Von dem Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu 
erwarten. Betroffen von der Entwicklung des Wohngebietes sind die Kleingärtner, die ihren 
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langjährigen Garten in der Kleingartenanlage verlieren. Die Verbundenheit zum eigenen 
Garten ist durch  finanziellen Ausgleich bzw. Bereitstellung von Ersatzgärten nicht 
vollständig ausgleichbar, aufgrund der geringen Flächengröße sind nur wenige Menschen 
unmittelbar betroffen.  
 
2.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Der Verlust von vegetationsbestimmten Flächen, hier insbesondere die Kleingartenanlage, 
führt zu Veränderungen des Lebensraums von Tier- und Pflanzenarten. Im unmittelbaren 
Umfeld befinden sich größere Flächen mit Kleingärten, Privatgärten und Grünflächen als 
Ausweichlebensraum für die Fauna des Gebietes. Nach Abschluss der Bebauung werden mit 
den privaten Gärten vergleichbare Verhältnisse wieder entstehen, so dass die Auswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen nicht erheblich ist. 
 
2.3.3 Schutzgut Luft und Klima  
 
Die Funktion der Kleingartenflächen  für die Kaltluftproduktion wird durch die vorgesehene 
Bebauung reduziert. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da die 
Durchgrünung eines Wohngebietes mit Einzelhausbebauung sich nicht wesentlich von einer 
typischen Kleingartenanlage unterscheidet. Mit der Vorgabe der Grundflächenzahl von 0,3 
(mit 25 % Überschreitungsmöglichkeit) im Bebauungsplan wird der Versiegelungsgrad 
niedrig gehalten und die Durchgrünung des Gebietes gefördert. 
 
2.3.4 Schutzgut Landschaft 
 
Grünbestimmte Siedlungsbereiche wirken landschaftsbildprägend, die Durchgrünung des 
geplanten Einfamilienhausgebietes gleicht diese Landschaftsbildveränderung weitgehend aus. 
Die Verluste von Flächen für die landschaftsbezogene Erholung ist durch ausreichende 
Angebote anderer Kleingartenflächen im Stadtgebiet weitgehend ausgleichbar, der Eingriff in 
das Landschaftsbild ist nicht erheblich. 
 
2.3.5 Schutzgut Boden 
 
Bodenbelastungen durch Versiegelung sind durch die Planung vorgesehen, wobei es sich 
anteilig um bereits bestehende versiegelte Flächen handelt. Durch die Bebauung erhöht sich 
der Versiegelungsgrad durch die Regulation über die Grundflächenzahl von 0,3 mäßig. 
 
2.3.6 Schutzgut Wasser 
 
Für das Grundwasser ist keine erhebliche Umweltauswirkung durch die Planaufstellung 
festzustellen, die Versiegelung im  Plangebiet wird durch die vorgesehene Bebauung mäßig 
erhöht. Die Festlegung einer Grundflächenzahl von 0,3 schränkt die Flächenversiegelung im 
Gebiet deutlich ein. 
 
2.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Im Planungsraum sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. 
 
2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Grundsätzlich alternative Planungsmöglichkeiten zum vorliegenden Entwurf bestehen nicht. 
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Durch die geplante Bebauung soll der Bestand der umgebenden Siedlung ergänzt werden.  
Der Bebauungsplan sieht ein reines Wohngebiet vor. Diese Gebietsfestsetzung entspricht der 
im Bestand der Umgebung nahezu ausschließlich vorhandenen Wohnnutzung.  
Da es sich um stadteigenen Flächen handelt, dient die Erschließung der Bereitstellung 
preisgünstiger Bauparzellen. 
 
 
3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurden eine 
Biotoptypenkartierung und Bewertung nach dem „Magdeburger Modell der 
Eingriffsregelung“ durchgeführt. 
Die Daten von Landschaftsplan, Landschaftsrahmenplan sowie die Angaben von 
Fachbehörden wurden ausgewertet. 
 
3.2  Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen werden nicht erwartet. Es sind nur geringe bis mittlere 
Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter zu erwarten. Diese Auswirkungen sind durch die 
zuständigen Behörden der Landeshauptstadt Magdeburg zu beobachten. 
 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich innerhalb einer größeren Einfamilienhaussiedlung. Es 
handelt sich um eine Grabelandfläche und eine Kleingartenanlage. Ziel des Bebauungsplanes 
ist die Ergänzung der vorhandenen Baustruktur auf dem Gelände durch freistehende 
Einfamilienhäuser. Voraussichtlich sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die 
Realisierung der Planung zu erwarten. Durch die geplante Bebauung soll der Bestand der 
Siedlung ergänzt werden, der Anteil der versiegelten Flächen wird sich erhöhen. Die 
Erschließungsanlagen (Straße) und die Grundflächenzahl wurden so gewählt, dass etwa die 
Hälfte der Fläche als Hausgarten verbleibt.  
Der geplante Eingriff in Natur und Landschaft wurde anhand bewertet, anhand des 
„Magdeburger Modells der Eingriffsregelung“ wurde der erforderliche Ausgleichsbedarf 
ermittelt. 
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Anhang: 
 
 
I. Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung nach dem Magdeburger Modell der 

Eingriffsregelung 
 
 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist als Vorbereitung eines Eingriffs gemäß § 18 
NatschG LSA zu werten.  
Der Umfang des durch diesen Eingriff notwendig werdenden Kompensationsbedarf wird 
anhand des „Magdeburger Modells der Eingriffsregelung“ ermittelt. 
Auf der Grundlage der Biotopwertigkeiten des vorhandenen Bestandes und der Wertigkeit des 
Gebietes nach Umsetzung des Vorhabens unter Einarbeitung des Maßnahmenkonzeptes für 
Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen erfolgt die ökologische Bilanzierung des 
Planungsgebietes – vergleiche hierzu die nachfolgenden Tabellen „Biotopbewertung Bestand“ 
und „Gesamtwertigkeit Planung“. 
 
 
 
Tabelle: Bestand 

Fläche 
in m² 

Biotoptyp  
Biotoptypenkartierung 

Biotoptyp nach 
„Magdeburger Modell“ 

Wert- 
faktor 

Erhaltungs- 
zustand 

Wertigkeit 

 Bebauter Bereich (B)     
7.597 Grünflächen im Siedlungsbereich, 

Kleingartenanlage, (BGgo) 
Kleingärten 0,4 0,8 2.431 

2.169 Grünflächen im Siedlungsbereich, 
Hausgärten, privates u. halböffentliches 
Grün, Gemüse- und Obstgärten 
(Grabeland), (BGho) 

Grabeland 0,3 0,8 521 

273 Verkehrsfläche im bebauten Bereich, 
Weg unbefestigt, (BVu) 

Wassergebundene Decke 0,1 1 27 

1.208 Verkehrsfläche im bebauten Bereich, 
Weg befestigt (BVw) 

Versiegelte Flächen 0 - 0 

 Vegetationsfreie Fläche (F)     
124 Anthropogen vegetationsfreie Flächen, 

(FA) 
Wassergebundene Decke 0,1 1 12 

 Gehölz (G)     
50 Gehölz, Hecke, geschlossen ohne 

Bäume, (HHd) 
Feldgehölze, Hecken, 
stufige Waldränder 

0,7 0,8 28 

 Krautige Vegetation (K)     
653 Krautige Vegetation, Grünland, Tritt-, 

Park-, Zierrasen, (KGt) 
Private Grünflächen 0,4 0,8 209 

71 Krautige Vegetation Staudenfluren, 
mesophil (frisch), (KSm) 

Sozialbrache 0,7 0,8 40 

Gesamt: 
12.144 

    
3.268 
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Tabelle: Planung 
Fläche 
in m² 

Biotoptyp nach ”Magdeburger Modell” Wert-
faktor 

Entwick-
lungsdauer 

Flächen- 
wert 

9.488 
3.558 
5.930 

Allg. Wohngebiet WA (GRZ 0,3; 25% Überschr.),  
davon überbaute Grundstücksfläche,  
nicht überbaute Grundstücksfläche, Hausgarten 

 
- 

0,4 

 
1 
1 

 
- 

2.372 
2.060 Verkehrsfläche, Straße 0 - 0 
230 Private Grünfläche  0,4 1 238 

Gesamt: 
12.144 

   
2.610 

 
 
Durch die Umsetzung der im Baugebiet festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen werden die 
zu erwartenden Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt nur anteilig ausgeglichen. Es 
verbleibt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes ein Ausgleichsdefizit 
von 658 Biotopwerteinheiten. 
 
Der planexterne Ausgleich des Defizits von 658 Wertpunkten erfolgt durch die Anlage einer  
1 430 m² umfassenden Gehölzpflanzung. 700 m² werden im Grünzug St.- Laurentius-Weg (Flur 
508, Flurstücke 10528, 10529, 10535, 10539, 10546, 10561, 10575) erbracht, 730 m² auf den 
Flurstücken 10034 und 10036 (Flur 337). 
 
 
 

III. Planteil:   
 
 
 
- Bestandsplan Biotoptypen (M 1:1000) 
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zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB 
 
 
 
Das ca. 1,2 ha große Plangebiet gehört zum Bereich der im westlichen Stadtgebiet liegenden 
Siedlung Lindenweiler. Es besteht aus dem Flurstück 6141 (Flur 234) und umfasst die 
Herbert-Landwehr-Straße, einen Grabelandstreifen und die Kleingartenanlage “Harsdorf” e. 
V., Plan II. 
 
Durch den Bebauungsplan soll Baurecht auf den bisher gärtnerisch genutzten Flächen 
hergestellt und so die in diesem Bereich vorhandene Lücke innerhalb der Siedlungsstruktur 
aufgefüllt werden. 
 
Das Plangebiet grenzt im Süden an die Harsdorfer Straße und im Norden an den Neustädter 
Bierweg. Die künftigen Bauflächen werden über eine Stichstraße mit Wendeanlage die an den 
Neustädter Bierweg angebunden ist sowie private Stichwege erschlossen. Die Herbert-
Landwehr-Straße dient als Fuß- und Radweg sowie als Zufahrt zu der westlich angrenzenden 
sieben Bestandsgrundstücken.  
 
Der Bebauungsplan sieht ein allgemeines Wohngebiet vor. Die Bauflächen sind für die 
Errichtung freistehender Einfamilienhäuser vorgesehen. Unter Berücksichtigung der 
umgebenden Siedlungsbebauung werden eine Grundflächenzahl von 0,3 und maximal zwei 
Vollgeschosse festgesetzt.  
 
Innerhalb der Grabelandfläche verlaufen verschiedene Versorgungsleitungen und 
Hausanschlussleitungen die erhalten werden müssen. Für diese Leitungen werden im 
Bebauungsplan Leitungsrechte zugunsten der Versorgungsträger festgesetzt und die von den 
Leitungsträgern vorgegebenen Sicherheitsbereiche nachrichtlich übernommen.  
 
Für das Plangebiet wurde eine Umweltprüfung durchgeführt deren Ergebnisse im 
Umweltbericht zusammengefasst sind. Es sind voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen durch die Realisierung der Planung zu erwarten. Der Eingriff in Natur 
und Landschaft wurde anhand des „Magdeburger Modells“ bewertet und der erforderliche 
Ausgleichsbedarf ermittelt. Der extern zu erbringende Ausgleich wird mittels 
Zuordnungsfestsetzung geregelt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB wurden 
durchgeführt und die Stellungnahmen berücksichtigt.  
 
Durch die Planung wird eine vorhandene bauliche Struktur ergänzt und die bestehende 
Infrastruktur besser genutzt. Grundsätzlich andere Planungsmöglichkeit en werden nicht 
gesehen.  




